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An lage 05 zu r  Drs . Nr . VO/3602/04 
 
Au szug au s  den  tex t lichen  Regelu ngen  

 

 
 

Hinweis auf §43 BauO NW (die geplante Bebauung befindet sich in einem Abstand von weniger 
als 100m vom Wald entfernt). In einem Bauschein ist folgender Text aufzunehmen:  
Die Mündung des Schornsteins ist durch eine geeignete, nicht rostende Funkenfangvorrichtung abzu-
sichern, welche das Austreten von glühenden Verbrennungsrückständen verhindert. Der Nachweis 
der Auflagenerfüllung ist vor Inbetriebnahme der Feuerstelle unaufgefordert mit einer Abnahmebe-
scheinigung des zuständigen Bezirksschornsteinfegers dem Bauordnungsamt zu erbringen. 
 
Hinweis: Mindestens eine Woche vor dem Beginn von Tiefbauarbeiten ist mit dem Kampfmittelräum-
dienst Kontakt aufzunehmen. (Tel. 0211 475 2155 –AZ 22.5-31-101/03-14/).  
 
Kennzeichnung: Anlässlich von Tiefbauarbeiten sind auf der mit der Signatur Nr. 5.0 gekennzeich-
neten Fläche (XXXXX) Bodenuntersuchungen erforderlich; anfallender Bodenaushub muss unter Betei-
ligung der Unteren Bodenschutzbehörde entsorgt werden (Ruf 563-6233) (§9(5)3 BauGB).  


